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Abschussplanung, -festsetzung und -vollzug 
 
Zur Anwendung der Vorschriften von §§ 26 bis 26 b des Hessischen Jagdgesetzes - HJagdG -

bitte ich folgende Hinweise und Anordnungen zu beachten: 

1. Notwendige Vorarbeiten zur Abschussplanung / Termine 

 

Was Wer An wen Bis 
Vorschlag zum Abschussplan  
(§ 26 a Abs. 2 HJagdG) für 
 
 
Rehwild 
Hochwild  

Jagdausübungs-
berechtigter (im 
Einvernehmen 
mit den Jagd-
rechtsinhabern) 
 

Hegegemein-
schaft 

 
 
 
 
15. Februar des Jahres 
01. April des Jahres 

Forstliches Gutachten über 
Schäden durch Wildverbiss (§ 
26 a Abs. 3 HJagdG) 

Forstverwaltun-
gen der Waldbe-
sitzer 

Hegegemein-
schaft 

15. Februar des Jahres, 
in dem der dreijährige 
Planungszeitraum für 
Rehwild beginnt 

Forstliches Gutachten über 
Schälschäden (§ 26 a Abs. 3 
HJagdG) 

Forstverwaltun-
gen der Waldbe-
sitzer 

Hegegemein-
schaft 

01. April 

Erhebungsbögen zur Rotwild-
altersschätzung zur Bestan-
desrückrechnung 

Jagdausübungs-
berechtigter 
 

Sachkundiger 15. Februar 
 

Vorschlag zum Abschussplan  
(§ 26 a Abs. 5 HJagdG) für 
Rehwild 
Hochwild 

Hegegemein-
schaft 

Zuständige 
untere Jagd-
behörde 

 
 
31. März 
31. Mai 
(diese Termine können durch 
die unteren Jagdbehörden im 
Benehmen mit der Hegege-
meinschaft geändert werden) 

Auswertung der Rückrech-
nungsdaten 

Nordwestdeut-
sche Forstliche 
Versuchsanstalt  

Hegegemein-
schaft (über 
die OJB) 

1. April  

 
  

Hess. Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Postfach 31 09 · D-65021 Wiesbaden 
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2. Bestandesrückrechnung für Rotwild, Altersschätzung 

Die Berechnung des am 1. April des Planungszeitraumes vorhandenen Rotwildbestandes erfolgt 

für das betreffende Rotwildgebiet oder -bezirk auf der Grundlage von Abschusszeitreihen, ge-

trennt nach Geschlecht und Alter. Ein entsprechender Erhebungsbogen ist als Anlage 5 beige-

fügt. 

Um eine möglichst zutreffende Altersschätzung als Grundlage für Rückrechnungsmodelle zu 

gewährleisten, ist es erforderlich, dafür von der Jagdbehörde bestellte oder von der Hegege-

meinschaft beauftragte sachkundige Personen heranzuziehen. Sie stellen das geschätzte Alter 

im Beisein des Erlegers und / oder des Jagdausübungsberechtigten fest und vermerken dies in 

dem o.a. Erhebungsbogen für den Jagdbezirk, der von den Jagdausübungsberechtigten zu füh-

ren ist. Es genügt, wenn das Haupt eines erlegten Stückes innerhalb von drei Tagen nach Erle-

gung zur Altersbestimmung vorgelegt wird. Dies gilt auch für außerhalb der Gebiete erlegtes 

Rotwild (Vorlage an den Sachkundigen des räumlich am nächsten gelegenen Rotwildgebietes). 

Die Jagdausübungsberechtigten leiten den Erhebungsbogen nach dem Stichtag 31. Januar un-

mittelbar den Sachkundigen zu, die die Erhebungsbögen bis zum 15. Februar an die für die Be-

rechnung zuständige Stelle (Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt) weiterleiten. Die Aus-

wertung der gesammelten Daten ist u.a. Grundlage für die Abschussplanung und geht den He-

gegemeinschaften und unteren Jagdbehörden bis zum 1. April des Jahres über die obere Jagd-

behörde zu.  

Über die Altersschätzung anderer Schalenwildarten können die Hegegemeinschaften ein geeig-

netes Verfahren beschließen.  

 

3. Abweichen vom Abschussplanvorschlag, Anhörung, Unterrichtung 

Beabsichtigt die Jagdbehörde, den Abschuss in wesentlicher Abweichung vom Vorschlag der 

Hegegemeinschaft festzusetzen, hat sie der Hegegemeinschaft und dem Sachkundigen vorher 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Über die abweichende Abschussfestsetzung sind die 

Hegegemeinschaft und der Sachkundige zu unterrichten.  

Sofern in Rot-, Dam- und Muffelwildgebieten eine federführende untere Jagdbehörde bestimmt 

ist, legt diese die Vorschläge der Hegegemeinschaft den ebenfalls in ihrer Zuständigkeit betrof-

fenen unteren Jagdbehörden zur Abschussfestsetzung für die einzelnen Jagdbezirke vor.  

Die unteren Jagdbehörden leiten sowohl den Jagdausübungsberechtigten als auch den Jagd-

rechtsinhabern jeweils eine Ausfertigung der Abschussfestsetzung zu. 
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4. Gruppenweiser Abschuss, Abschussumverteilung 

In Rot-, Dam- und Muffelwildgebieten kann für mehrere Jagdbezirke ein Teil der Abschussfest-

setzung als gruppenweise Abschussfestsetzung erfolgen. Dies bietet sich besonders in den 

Randbereichen der Gebiete an, in denen die betreffende Wildart kein Standwild ist. Nach Erlegen 

der freigegebenen Stücke ist die entsprechende Freigabe für die anderen Jagdbezirke durch die 

zuständige untere Jagdbehörde unverzüglich zu widerrufen.  

Ist der festgesetzte Abschuss in einzelnen Revieren bis zu einem bestimmten, zuvor festgelegten 

Zeitpunkt noch nicht erfüllt (z.B. 15. November eines Jahres), sollte dieser - zur Erfüllung des 

notwendigen Abschusses – im Wege der Abschuss-Umverteilung anderen Revieren durch die 

zuständige untere Jagdbehörde möglichst frühzeitig übertragen werden.  

 

5. Abschuss außerhalb abgegrenzter Rot-, Dam- oder Muffelwildgebiete 

Der nach § 26 b Abs. 4 HJagdG für die außerhalb der abgegrenzten Rot-, Dam- und Muffelwild-

gebiete liegenden Jagdbezirke festgesetzte und erfüllte Abschuss ist den Sachkundigen und 

Hegegemeinschaften der angrenzenden Hochwildgebiete durch die unteren Jagdbehörden in 

geeigneter Weise mitzuteilen und bei der Planung für die Gebiete entsprechend zu berücksichti-

gen. 

 

6.  Abschussliste nach § 26 Abs. 3 HJagdG und Streckenliste nach § 26 Abs. 5 
HJagdG 

Die Abschussliste für Schalenwild nach § 26 Abs. 3 HJagdG ist nach den Vorgaben und Inhalten 

der Anlage 1 zu führen. Die Inhalte der Abschussliste sind gleichzeitig Bestandteil der Strecken-

liste, die von den Jagdausübungsberechtigten für alle Wildarten nach den Vorgaben und Inhalten 

der Anlage 2 zu führen ist (§ 26 Abs. 5 HJagdG). 

Die Abschussliste und Streckenliste sind durch den Jagdausübungsberechtigten zum Stichtag 

31. Januar abzuschließen und der Jagdbehörde jährlich bis spätestens 15. Februar unaufgefor-

dert vorzulegen. Das im Februar und März noch zur Strecke kommende Wild einschließlich des 

Fallwildes wird bereits dem nachfolgenden Jagdjahr zugerechnet. Die untere Jagdbehörde stellt 

für jede Hegegemeinschaft die Streckenlisten der dieser angehörenden Jagdbezirke zusammen. 

Diese Zusammenstellung ist eine wichtige Unterlage zur Abschussplanung. Eine Zusammenstel-

lung aller Streckenlisten ihres Geschäftsbereichs legt die untere Jagdbehörde weiterhin der obe-

ren Jagdbehörde bis spätestens 15. April vor. 
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Die obere Jagdbehörde stellt die Streckenlisten der unteren Jagdbehörden zusammen und legt 

mir diese Liste jährlich bis spätestens 15. Mai vor. 

 
7. Abschussplanung in den Regiejagdflächen der hessischen Forstämter 

Die hessischen Forstämter legen gem. Nr. 1 für jeden einzelnen, nicht verpachteten Eigenjagd-

bezirk ihrer staatlichen Regiejagd einen Vorschlag über die Höhe des Abschusses vor.  

Nach § 39 Abs. 2 HJagdG ist die oberste Forstbehörde  

• in staatlichen Wildschutzgebieten, 

• in staatlichen Jagdbezirken, die keiner Hegegemeinschaft angehören (u.a. für den Natio-
nalpark Kellerwald-Edersee) oder  

• in staatlichen Jagdbezirken, die ganz oder in Teilen mit insgesamt mehr als 500 ha (Flä-
chengröße des Schutzgebietes) als Naturschutzgebiet ausgewiesen sind 

für die Abschussfestsetzung zuständig. Für diese Jagdbezirke legen mir die zuständigen Forst-

ämter ihre Abschusspläne zur Festsetzung auf dem Dienstweg (Hessen-Forst Landesbetriebslei-

tung) vor; im Falle der Naturschutzgebiete erfolgt dies nach der gemeinsamen Abschussplanung 

in der Hegegemeinschaft gem. § 26 a HJagdG.  

 
8. Formvorgaben für die Abschussplanung und -festsetzung für Rot-, Dam-, Muffel- 

und Rehwild 

Abschussplanung und –festsetzung sind auf den als Anlage 3 (Rot-, Dam- und Muffelwild) und 4 

(Rehwild) abgedruckten Mustervordrucken vorzunehmen. Die Mustervordrucke sind auf der   

Homepage des RP-Kassel als Datei abrufbar. 

 
9. In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten 

Dieser Erlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt mein Erlass vom 

22. März 2000, Az. VII 1 - J 40 - 5066 (StAnz. 18 / 2000 S. 1400) außer Kraft 

 

Im Auftrag   

gez. Wilke 

(Wilke) 

Dieser Erlass wird ohne Anlagen im Staatsanzeiger veröffentlicht. 
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Rotw.Alter

		Altersschätzung Rotwild Jagdjahr 20…….

		Untere Jagdbehörde:												Hegegemeinschaft:

		Rotwildgebiet:												Sachkundige / r*)

		Rotwildbezirk:

		Jagdbezirk:												(Unterschrift d. mit der Altersschätzung beauftragten Person)

		Erlegung /		Männliches Rotwild *)								Weibliches Rotwild *)						Alter		Fall-		Bemerkungen

		Fund		Klasse								Altersklasenbezeichnung						in		wild *)		Nz. / Datum

		Datum		I		II		III		HK		AT		ST		WK		Jahren

		Sa.: / Über-
trag:		0		0		0		0		0		0		0				0

		*) Zutreffendes bitte ankreuzen
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Abschussliste

		Jagdbezirk ……………………………………………

		Abschussliste für das Jagdjahr 20......, Stand ……………..

		Wildart, Geschlecht
 Alter, Klasse (Kl.)								Festge-
setzter
Abschuss		Jagd-
strecke
(Waffe)		Fallwild				Sa.
Gesamt-
strecke

														Verun-
fallt		Sons-
tiges

								Kl.

		Schalenwild

		Rotwild		männlich		Hirsche		1										0

						Hirsche		2										0

						Hirsche 1j.		3										0

						Ältere Hirsche												0

						Hirschkälber												0

						Sa. männlich				0		0		0		0		0

				weiblich		Alttiere												0

						Schmaltiere												0

						Wildkälber												0

						Sa. weiblich				0		0		0		0		0

				Sa. Rotwild						0		0		0		0		0

		Damwild		männlich		Hirsche		1										0

						Hirsche		2										0

						Hirsche 1j.		3										0

						Ältere Hirsche												0

						Hirschkälber												0

						Sa. männlich				0		0		0		0		0

				weiblich		Alttiere												0

						Schmaltiere												0

						Wildkälber												0

						Sa. weiblich				0		0		0		0		0

				Sa. Damwild						0		0		0		0		0

		Sikawild (nachrichtlich)																0

		Muffelwild		männlich		Widder		A										0

						Widder		B										0

						Widder 1j.		C										0

						Ältere Widder												0

						W.-Lämmer												0

						Sa. männlich				0		0		0		0		0

				weiblich		Schafe												0

						Schmalschafe												0

						Schaflämmer												0

						Sa. weiblich				0		0		0		0		0

				Sa. Muffelwild						0		0		0		0		0

		Rehwild		männlich		2j. u. ältere												0

						einjährige												0

						Bockkitze												0

						Sa. männlich				0		0		0		0		0

				weiblich		Ricken												0

						Schmalrehe												0

						Rehkitze												0

						Sa. weiblich				0		0		0		0		0

				Sa. Rehwild						0		0		0		0		0

		Schwarzwild								Gesamtstrecke						Sa.
Gesamt-
strecke		Davon verwer-
tet

										Jagd-
strecke
(Waffe)		Fallwild

												Verun-		Sons-

												fallt		tiges

		männlich				Keiler

						Überläufer										0

						Frischlinge										0

						Sa. männlich				0		0		0		0		0

		weiblich				Bachen										0

						Überläufer										0

						Frischlinge										0

						Sa. weiblich				0		0		0		0		0

		Sa. Schwarzwild								0		0		0		0		0
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		Streckenliste für das Jagdjahr 20……..

		des / der Jagdausübungsberechtigten / des Landkreises*):

		Bundesland:		Hessen

		An den Landkreis / den Magistrat der Stadt / die obere Jagdbehörde*)

		Betr.: Vorlage der Streckenliste

		hier: Landkreis / Magistrat / Hegegemeinschaft *)

		Jagdbezirk*):

						Wildschadenersatz						€

						Flächenangaben (ha)
(lt. Jagdpachtvertrag)

						Die Jagd ruht auf..						ha

						Bejagbare  Fläche:						ha

						Gesamtfläche:						ha

						Davon Waldfläche:						ha

						Landw. gen. Fläche:						ha

						Wasserfläche:						ha

						Öd- u. Unland:						ha

		Name, Anschrift des / der Jagdausübungsberechtigten                                                         Unterschrift/en

		*) Nichtzutreffendes bitte streichen!

		*) Nichtzutreffendes bitte streichen!
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Seite 2

		Streckenliste für das Jagdjahr 20……..

		Wildart, Geschlecht
 Alter, Klasse (Kl.)								Festge-
setzter
Abschuss		Jagd-
strecke
(Waffe)		Fallwild				Sa.
Gesamt-
strecke		Wildart		Jagd-
strecke
(Waffe)		Durch
Fang-
jagd		Fall-
wild		Sa.
Gesamt-
strecke

														Verun-
fallt		Sons-
tiges

								Kl.												(keine Jagdzeit)

		Schalenwild																		Sonstiges Haarwild

		Rotwild		männlich		Hirsche		1										0		Hasen								0

						Hirsche		2										0		Kaninchen								0

						Hirsche 1j.		3										0		Füchse								0

						Ältere Hirsche												0		Steinmarder								0

						Hirschkälber												0		Baummarder								0

						Sa. männlich				0		0		0		0		0		Iltisse								0

				weiblich		Alttiere												0		Hermeline								0

						Schmaltiere												0		Mauswiesel								0

						Wildkälber												0		Dachse								0

						Sa. weiblich				0		0		0		0		0		Waschbären								0

				Sa. Rotwild						0		0		0		0		0		Marderhunde								0

		Damwild		männlich		Hirsche		1										0		Sumpfbiber
 (Nutria)								0

						Hirsche		2										0		Mink								0

						Hirsche 1j.		3										0		Wildkatzen								0

						Ältere Hirsche												0		Luchse								0

						Hirschkälber												0		Fischotter								0

						Sa. männlich				0		0		0		0		0										0

				weiblich		Alttiere												0										0

						Schmaltiere												0										0

						Wildkälber												0		Federwild

						Sa. weiblich				0		0		0		0		0		Rebhühner								0

				Sa. Damwild						0		0		0		0		0		Fasanenhähne								0

		Sikawild (nachrichtlich)																0		Fasanenhennen								0

		Muffelwild		männlich		Widder		A										0		Ringeltauben								0

						Widder		B										0		Türkentauben								0

						Widder 1j.		C										0		Höckerschwäne								0

						Ältere Widder												0		Stockenten								0

						W.-Lämmer												0		Waldschnepfen								0

						Sa. männlich				0		0		0		0		0		Blässhühner								0

				weiblich		Schafe												0		Möwen								0

						Schmalschafe												0		Wachteln								0

						Schaflämmer												0		Auerwild								0

						Sa. weiblich				0		0		0		0		0		Birkwild								0

				Sa. Muffelwild						0		0		0		0		0		Haselwild								0

		Rehwild		männlich		2j. u. ältere												0		Wildtruthühner								0

						einjährige												0		Kanadagänse								0

						Bockkitze												0		Graugänse								0

						Sa. männlich				0		0		0		0		0		Säger								0

				weiblich		Ricken												0		Haubentaucher								0

						Schmalrehe												0		Graureiher								0

						Rehkitze												0		Habichte								0

						Sa. weiblich				0		0		0		0		0		Mäusebussarde								0

				Sa. Rehwild						0		0		0		0		0		Sperber								0

		Schwarzwild								Gesamtstrecke						Sa.
Gesamt-
strecke		Davon verwer-
tet		Milane								0

										Jagd-
strecke
(Waffe)		Fallwild								Falken								0

												Verun-		Sons-						Kolkraben								0

												fallt		tiges						Rabenkrähen								0

		männlich				Keiler														Elstern								0

						Überläufer										0				Eichelhäher								0

						Frischlinge										0												0

						Sa. männlich				0		0		0		0		0										0

		weiblich				Bachen										0												0

						Überläufer										0				Im Rahmen des Jagdschutzes erlegte Tierarten

						Frischlinge										0				Wildernde Hunde								0

						Sa. weiblich				0		0		0		0		0		Wildernde Katzen								0

		Sa. Schwarzwild								0		0		0		0		0		Verendet aufgefundene Hunde und Katzen werden nur nachrichtlich erfasst.								0
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Abschußplan Rot-,Dam- Muffelw.

				Abschussplan für Rot-, Dam- und Muffelwild für das Jagdjahr 20.......

				Untere Jagdbehörde..........................................................................    Jagdgenossenschaft / Jagdrechtsinhaberin / -inhaber: .......................................................................

				Jagdbezirk...................................................................Jagdausübungsberechtigte ( r ).................................................................................Hegegemeinschaft:..............................................

				Fläche: ______ha, davon bejagbar:________ha, davon Wald: ________ha, Feld ________ha, Gewässer ________ha

				Planung und Vollzug		Rotwild																				Damwild																				Muffelwild

						männl. Wild										weibl. Wild										männl. Wild										weibl. Wild										männl. Wild										weibl. Wild

						Hirsche																				Hirsche																				Widder

						Alter / Klasse										Alter								Sa.		Alter / Klasse										Alter								Sa.		Alter / Klasse										Alter								Sa.

						1		2		3		HK		Sa.:		AT		ST		WK		Sa.:		insg.		1		2		3		HK		Sa.:		AT		ST		WK		Sa.:		insg.		A		B		C		WL		Sa.:		S		SS		SL		Sa.:		insg.

		Abschnitt 1		Strecke1)    (Anzahl bitte nur aus Abschnitt 3 übernehmen!)

				Im Jagdjahr....										0								0		0										0								0		0										0								0		0

				Im Jagdjahr....										0								0		0										0								0		0										0								0		0

				Im Jagdjahr....										0								0		0										0								0		0										0								0		0

				Sa.:		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Durchschnitt/Jagdjahr:1)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Abschnitt 2		Forstliches Gutachten 2) :		Abschuss muss nicht erhöht / muss - gering erhöht,  erheblich erhöht,   sehr stark erhöht   werden ! (Nichtzutreffendes bitte streichen)

				Abschussvorschlag des/der

				Jagdausübungsberechtigten										0								0		0										0								0		0										0								0		0

				Hegegemeinschaft										0								0		0										0								0		0										0								0		0

				Sachkundigen										0								0		0										0								0		0										0								0		0

		Abschnitt 3		Abschussfestsetzung (Soll):
(Lt. Bescheid der Jagdbehörde)										0								0		0										0								0		0										0								0		0

				Vom Soll erfüllt : 1)										0								0		0										0								0		0										0								0		0

		Abschnitt 4		Zulässige Überschreitung:
(Lt. Bescheid der Jagdbehörde)										0								0		0										0								0		0										0								0		0

				Strecke insgesamt ( Ist): 1)
(Abschluss des Jagdjahres)										0								0		0										0								0		0										0								0		0

				Ist vom Soll in v.H.		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				1) Strecke einschließlich Fallwild												Die Abschussfestsetzung gilt nur in Verbindung mit dem entsprechenden Bescheid der Jagdbehörde.

				2) Ggf. Differenzierung nach Rot-, Dam- und Muffelwild

				Ort, Datum

				Jagdausübungsberechtigte:																Jagdrechtsinhaber:																				Hegegemeinschaft:

						(Unterschriften)																						(Unterschriften)																				(Unterschriften)
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Absch.-Pl. Rehwild S.1

		Abschussplan für Rehwild 
-Abschussplanung-

		Untere Jagdbehörde:												Hegegemeinschaft:

		Jagdbezirk:												Fläche / dav. bejagbar:								ha /				ha

		Jagdausübungsberechtigte ( r )1)												Jagdrechtsinhaber:

		Planungszeitraum vom 01.04. 20….. bis 31.03. 20…..

		Planung		männlich								weiblich								Sa.		Datum, Unterschrift, ggf.

				Alter								Alter								Reh-		Dienstsiegel / Bemerkungen

				Böcke		Jugendklasse						Ricken		Jugendklasse						w.		ggf. bitte auf der Rückseite

				2j.u.ä.		1j.		BK		Sa.:		2j.u.ä.		SR		RK		Sa.:

		Jahresstrecke der letzten drei Jagdjahre (Vom festgesetzten Abschuss ohne genehmigte Überschreitung erfüllt):

		Im Jagdjahr....								0								0		0		(Raum für Vermerke der / des

		Im Jagdjahr....								0								0		0		Jagdausübungsberechtigten)

		Im Jagdjahr....								0								0		0

		Sa.:		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Im Durchschnitt:		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Abschussvorschlag der/des Jagdausübungsberechtigten:

		Im Jagdjahr....						2)		0						2)		0		0

		Im Jagdjahr....								0								0		0

		Im Jagdjahr....								0								0		0

		Sa.:		0		0				0		0		0				0		0

		Forstliches Gutachten:				Abschuss muß nicht erhöht, höher, erheblich höher, stark erhöht werden. 1)

		Abschussvorschlag der Hegegemeinschaft:																				(Raum für Vermerke der Hegegemeinschaft)

		Im Jagdjahr....						2)		0						2)		0		0

		Im Jagdjahr....								0								0		0

		Im Jagdjahr....								0								0		0

		Sa.:		0		0				0		0		0				0		0

		Abschussvorschlag der / des Sachkundigen:

		Im Jagdjahr....						2)		0						2)		0		0

		Im Jagdjahr....								0								0		0

		Im Jagdjahr....								0								0		0

		Sa.:		0		0				0		0		0				0		0

		1 ) Nichtzutreffendes bitte streichen!

		2) Jugendklasse bitte in einer Summe eintragen !
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Abschußplan Rehwild S. 2

		Abschussplan für Rehwild
 - Festsetzung und Vollzug -

		Untere Jagdbehörde:														Hegegemeinschaft:

		Jagdbezirk:														Fläche / dav. bejagbar:								ha /		ha

		Jagdausübungsberechtigte ( r )1)														Jagdrechtsinhaber:

		Planungszeitraum vom 01.04. 20….... bis 31.03. 20.....

		Festsetzung 
und
Vollzug		männlich								weiblich								Sa.		Datum, Unterschrift, ggf.

				Alter								Alter								Reh-		Dienstsiegel / Bemerkungen

				Böcke		Jugendklasse						Ricken		Jugendklasse						w.		ggf. bitte auf der Rückseite

				2j.u.ä.		1j.		BK		Sa.:		2j.u.ä.		SR		RK		Sa.:

		Abschussfestsetzung (- Abschuss-Soll - wird von der Jagdbehörde eingetragen):																						(Raum für Vermerke der Jagdbehörde)

		Im Jagdjahr....						2)		0						2)		0		0		Festsetzung /
Bestätigung		Bestätigt / Festgesetzt *)

		Im Jagdjahr....								0								0		0

		Im Jagdjahr....								0								0		0

		Sa.:		0		0				0		0		0				0		0

		Davon erfüllt: (einschließlich Fallwild) -Eintragungen durch Jagdausübungsberechtigte-

		Im Jagdjahr 20..								0								0		0		Vollzug

		Im Jagdjahr 20..								0								0		0

		Im Jagdjahr 20..								0								0		0

		Sa.:		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				0%		0%		2)		0%		0%		0%		2)		0%		0%

		Zulässige Abschussüberschreitung (wird von der Jagdbehörde eingetragen):

		Im Jagdjahr....						2)		0						2)		0		0		Überschreitung

		Im Jagdjahr....								0								0		0

		Im Jagdjahr....								0								0		0

		Sa.:		0		0				0		0		0				0		0

		Abschusserfüllung insgesamt (einschließlich Fallwild):																						Bemerkungen der / des 
Jagdausübungsberechtigten)

		Im Jagdjahr....								0								0		0		Gesamtstrecke

		Im Jagdjahr....								0								0		0

		Im Jagdjahr....								0								0		0

		Sa.:		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		In v.H.		0%		0%		2)		0%		0%		0%		2)		0%		0%

		1 ) Nichtzutreffendes bitte streichen!

		2) Jugendklasse bitte in einer Summe eintragen !

		Hinweise und Auflagen der Jagdbehörde:
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